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Achtung! 

 
Die 4. Auflage 02-2016 enthält die aktuellen 

Regelverstöße auf S. 27 

Inhalt: 
Die wichtigsten rechtlichen Bestimmungen beim Betrieb land- oder forstwirtschaftlicher Fahrzeuge auf öffent-
lichen Straßen, u.a. zu Fahrerlaubnis- und Zulassungsrecht, Steuer- und Versicherungspflicht, Unfallver-
hütungsvorschriften, Abmessungen, Massen, Ladung, Unfallgefahren, Personenbeförderung, Brauchtumsver-
anstaltungen usw.  
 

 Bezug - Quelle 
Bestellung online über http://www.gib-acht-im-verkehr.de/0006_medien/online_bestellformular.htm oder mit 
unserem Bestellformular unter  
http://www.gib-acht-im-verkehr.de/0006_medien/formular_druck/bestellformular.doc  
  
 
 

 

Besondere Hinweise 
* Versandkosten werden berechnet – kostenloser Versand per Dienstpost an Polizeidienststellen in Baden-
Württemberg. 
**Zur aktualisierten 5. Auflage November 2016 (siehe nachfolgende Seiten) erfolgt aktuell keine Drucklegung. 
Bei der noch bestellbaren 3. Auflage (11-2012) ist zu berücksichtigen, dass insbesondere die damaligen 
Angaben zu den häufigsten Regelverstößen (S. 27) und einige weitere Details nicht mehr aktuell sind.    
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Zugkombinationen und Bremsanlagen

Erläuterungen	zu	den	Ziffern	auf	Seite	15

Zu	Ziff.	1)
Einachsanhänger	und	Zweiachsanhänger	mit	einem	Achsabstand	von	weniger	als	1	Meter	benötigen	
keine eigene Bremsanlage wenn:

•	 der	Zug	die	für	das	ziehende	Fahrzeug	vorgeschriebene	Bremsverzögerung	erreicht,
•	 die	Achslast	des	Anhängers	nicht	mehr	als	die	Hälfte	des	Leergewichts	des	Zugfahrzeugs	beträgt,
•	 die	Achslast	des	Anhängers	nicht	größer	als	0,75	t	ist.

Beträgt	bei	diesen	Anhängern	die	bbH	nicht	mehr	als	30	km/h,	darf	die	Achslast	mehr	als	750	kg	bis	
max.	3	t	betragen.

Zu	Ziff.	2)
Auflaufbremsen	sind	bei	Einachsanhängern	nur	zulässig	bei	einer	zG	von	nicht	mehr	als:

•	 8	t	und	einer	bbH	von	nicht	mehr	als	25	km/h,
•	 8	t	und	einer	bbH	von	nicht	mehr	als	40	km/h,	wenn	die	Bremse	auf	alle	Räder	wirkt,
•	 3,5	t	und	einer	bbH	von	mehr	als	40	km/h,	wenn	die	Bremse	auf	alle	Räder	wirkt.

Hinweis:
Werden	diese	Gesamtgewichte	oder	die	 jeweils	zulässigen	Höchstgeschwindigkeiten	überschritten,	
müssen	die	Anhänger	mit	einer	Druckmittel-Bremsanlage	ausgerüstet	sein.
Der	Einsatz	von	Druckmittel-Bremsen	setzt	entsprechend	ausgerüstete	ZM	voraus.

Zu	Ziff.	3)
Anhänger-Kennzeichnung	
Bei	dieser	Zugkombination	müssen	die	Anhänger	mit	Geschwindigkeitsschild(er)		25		gekennzeichnet	
sein.	Die	Betriebsgeschwindigkeit	des	Zuges	darf	25	km/h	nicht	überschreiten.

Zu	Ziff.	4)
Kombinationsmöglichkeiten 
Die	zulässigen	Kombinationsmöglichkeiten	sind	auf	S.	15	abgebildet.

Abmessungen

Folgende	Maßangaben	dürfen	von	Fahrzeugen	zu	lof	Zwecken	auf	öffentlichen	Straßen	nicht	über-
schritten werden:

•	 Nach	vorne	darf	die	Ladung	nur	oberhalb	von	2,50	m	um	bis	zu	0,50	m	über	das	ziehende	Fahrzeug	hinausragen.
•	 Der	Abstand	zwischen	vorderem	Ende	des	Fahrzeugs	(einschließlich	Frontanbaugerät)	und	Lenkradmitte	darf	max.	 

3,5	m	betragen.

1 Bei	einer	Breite	von	mehr	als	2,75	m	sind	Parkwarntafeln	anzubringen.	Bei	Überschreitung	durch	Breitreifen	darf	der	Innendruck	max.	1,5	bar	betragen.
2 Länge	der	Fahrzeuge	ohne	Ladung,	mit	Ladung	Gesamtlänge	max.	20,75	m.
3 Gilt	nur	für	Ladung	aus	lof	Erzeugnissen,	bei	lof	Geräten	ist	4	m	Grenze	einzuhalten.	












